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1 Einleitung und Methode 

Für die Flächen des Famila-Geländes an der Hauptstraße in Neumünster sollen die planungs-

rechtlichen Voraussetzungen im Rahmen des B-Plan 165 Neumünster geschaffen werden. 

Hierfür wurde eine fledermauskundliche Bestandserfassung inklusive Bewertung und Kon-

fliktanalyse durchgeführt. Durch fünf nächtliche Detektorbegehungen von Mai bis Septem-

ber 2019 wurde das Artenspektrum sowie die Raumnutzung der vorkommenden Fleder-

mäuse ermittelt. Im Winter 2019/2020 erfolgte eine Tagesbegehung zur Ermittlung von Fle-

dermauswinterquartieren in Gebäuden und Bäumen. 

Als Ergebnis erfolgt die schriftliche Darstellung des Artenspektrums sowie der ermittelten 

Raumnutzung (Jagdhabitate, Flugstraßen, Quartiere). Des Weiteren wird das Untersu-

chungsgebiet hinsichtlich des Fledermausvorkommens bewertet und es erfolgt eine Konflik-

tanalyse sowie artenschutzrechtliche Stellungnahme (Fledermäuse) bezüglich des geplanten 

Vorhabens. Das Untersuchungsgebiet besitzt hierbei eine Größe von ca. 1,6 ha (siehe Abbil-

dung 1). Es grenzt im Westen an ein mit alten Bäumen bestandenes parkartiges Gelände und 

im Norden an die Wiesen der Schwaleniederung an. Im Osten und im Süden des UG liegt 

eine Bebauung mit Einzelhäusern und Gärten vor. Das Untersuchungsgebiet selbst ist ge-

prägt durch eine hochgradig versiegelte Parkplatzfläche und die Bebauung durch ein moder-

nes Supermarktgebäude in Hallenbauweise mit unbegrüntem Flachdach. Im östlichen Rand-

bereich gibt es ältere Bausubstanz (alte Fabrik) teilweise mit Giebeldach. Im Süden wird das 

UG durch Bebauung mit einer Reihe von Mehrparteienhäusern begrenzt. 



Fledermausuntersuchung B-Plan 165, Neumünster 2019; S. 4 von 25 

Dipl.-Biol. Björn Leupolt, Dorfstr. 96, 24598 Heidmühlen, Tel.: 015120635595, e-mail: b.leupolt@fledermaus-gutachten.de 

 

Abbildung 1: Übersicht über das Untersuchungsgebiet sowie Baumnummerierung, Fa-

mila-Gelände Neumünster 
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1.1 Bodengebundene Detektorbegehungen 

Die nächtlichen Detektorbegehungen erfolgten am 22.05., 16.06., 07.07., 15.08. sowie am 

23.09.2019. Die Detektorbegehungen hatten hierbei eine Dauer von jeweils 6 Stunden ab 

Sonnenuntergang. Während der Detektorbegehungen im Juni und Juli wurde zur Schwärm-

phase (ca. ab 2 Std. vor Sonnenaufgang) das Gelände nach Ein- und Ausflügen von Fleder-

mäusen in mögliche Quartiere sowie nach Hinweisen für Schwärmverhalten vor möglichen 

Quartieren gezielt im UG gesucht. Die Begehungen erfolgten mittels Sichtbeobachtungen 

und Batdetektoren im Zeitdehnungs- (PETTERSSON D240x) sowie Frequenzmischverfahren 

(PETTERSSON D100) sowie mittels des Batloggersystems (ELEKON).  

Als Ergebnis werden die erfassten Kontakte in Karten dargestellt. Dabei ist ein Kontakt als 

eine Begegnung zu verstehen. Wiederkehrende Jagdereignisse werden als „Jagd“ dargestellt.  

1.1.1 Bewertung Fledermausfunktionsräume 

Die Bewertung der Fledermaus-Teillebensräume erfolgt in Anlehnung an BRINKMANN 

(1998) in zwei Bewertungsschritten auf der Grundlage einer fünfstufigen Bewertungsskala 

(siehe Anhang Tabelle 5). Die Definition der Skalenabschnitte erfolgt über Schwellenwerte. 

Die in der Tabelle dargestellten Kriterien der Bewertungsmatrix führen zu einer ersten Ein-

stufung der Bedeutung von Fledermauslebensräumen (1. Bewertungsschritt). Nach einer 

weiteren fachlichen Überprüfung durch den Gutachter (2. Bewertungsschritt) kann es zu ei-

ner Auf- oder Abwertung der ermittelten Bedeutungsstufe kommen, insbesondere dann, 

wenn nur eines der Bewertungskriterien zur Einstufung in die jeweilige Wertekategorie füh-

ren sollte. Eine Abweichung von der im ersten Bewertungsschritt ermittelten Bedeutung 

wird stets textlich begründet. Kriterien für eine Wertänderung sind z.B. Vorbelastungen, der 

Erhaltungszustand und das Entwicklungspotenzial eines Gebietes, die räumliche Nähe zu 

wertvollen Flächen (Biotopverbundsaspekt) oder auch die Zusammensetzung (Vollständig-

keit) der lokalen Fledermausgemeinschaft. Bezugsgröße für die Gefährdungseinstufung ist 

die Rote Liste der Säugetiere Schleswig-Holsteins (BORKENHAGEN 2014). Die Bewertung 

der Jagdhabitate orientiert sich an der Bewertung des Schutzgutes „Arten und Lebensge-

meinschaften“ nach BREUER (1994), der eine dreistufige Bewertungsskala (geringe, allge-

meine und besondere Bedeutung) vorschlägt. Die Bewertung erfolgte jedoch stärker anhand 

der Art und Intensität der Raumnutzung der Fledermäuse, als anhand des Gefährdungsgra-

des, wie es BREUER (1994) vorsieht (siehe auch BACH et al. 1999). 

Neben Jagdgebieten, die immer wieder aufgesucht werden, nutzen Fledermäuse häufig line-

are Landschaftselemente als Leitlinien für die Transferflüge entlang oftmals traditionell ge-

nutzter Flugstraßen vom Quartier ins Nahrungshabitat. Es wird daher versucht, das Flugver-

halten der Tiere in Jagd- und Streckenflug zu unterscheiden, um die Nutzung der Land-

schaftsstrukturen zu dokumentieren. Um als Begegnung im Sinne einer Flugstraße gewertet 

zu werden, sind dabei wenigstens zwei Beobachtungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten 

notwendig, mit mindestens zwei Individuen, die zielgerichtet und ohne länger andauerndes 

Jagdverhalten vorbeifliegen. 



Fledermausuntersuchung B-Plan 165, Neumünster 2019; S. 6 von 25 

Dipl.-Biol. Björn Leupolt, Dorfstr. 96, 24598 Heidmühlen, Tel.: 015120635595, e-mail: b.leupolt@fledermaus-gutachten.de 

 

 

2 Ergebnisse und Bewertung der Fledermauserfassungen 

Zu Beginn dieses Kapitels erfolgt eine Artcharakterisierung der vorkommenden Fleder-

mausarten. Danach werden die Ergebnisse der Detektorbegehungen dargestellt.  

2.1 Artcharakterisierung 

2.1.1 Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 

Die Rauhautfledermaus ist eine typische Waldfledermaus (MESCHEDE & HELLER 2000). Sie 

gehört zu den kleineren einheimischen Fledermausarten. Nachweise über die Rauhautfleder-

maus liegen aus allen Bundesländern vor. Neuere Ergebnisse lassen eine Ausbreitung der 

Reproduktionsgebiete von Mecklenburg-Vorpommern über Brandenburg, Schleswig-Hol-

stein und Sachsen-Anhalt bis nach Bayern möglich erscheinen (DIETZ et al. 2007). Der 

Schwerpunkt der Wochenstubenvorkommen Deutschlands liegt in Norddeutschland (PETER-

SEN et al. 2004).  

Die Rauhautfledermaus hat ihre Jagdhabitate bevorzugt innerhalb des Waldes an Schneisen, 

Wegen und Waldrändern oder über Wasserflächen, im Herbst auch im Siedlungsbereich. 

Die Jagdhabitate liegen in einem Umkreis von 5-6 km um das Quartier (EICHSTÄDT 1995, 

ARNOLD et al. 2002, SCHORCHT et al. 2002). Als Beute dienen vor allem an Wasser gebun-

dene Zweiflügler (z.B. Zuckmücken), aber auch Köcherfliegen, Netzflügler oder kleine Kä-

ferarten (ARNOLD et al. 2000).  

Als Sommerquartiere werden von der Rauhautfledermaus vor allem Baumhöhlen und –spal-

ten, oft hinter abstehender Rinde alter Eichen und in Stammspalten, Fledermaus- und Vo-

gelkästen sowie Holzverkleidungen und Klappläden an Gebäuden angenommen. Als Win-

terquartiere dienen z.B. Felsspalten, Mauerrisse, Baumhöhlen und Holzstapel (Dietz et al. 

2007). Die Rauhautfledermaus tritt in Hamburg vorzugsweise während des Zuges im zeiti-

gen Frühjahr und im Spätsommer (Migration zwischen den Sommerlebensräumen im Nor-

den und Osten Europas und den Überwinterungsgebieten in Mitteleuropa) in größerer Zahl 

auf (Abbildung 2). Die weiteste bekannte Zugstrecke in Europa beträgt 1905 km (PETERSONS 

1990). Die Zugrichtung liegt im Spätsommer meist von Nordost nach Südwest. Es liegen 

auch Erkenntnisse über Tiere vor, die von Ostdeutschland an die Küste von Nordwest-

deutschland und den Niederlanden ziehen (SCHMIDT 2004). 
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Abbildung 2: Dokumentierte Weitstreckenzugbewegungen von Pipistrellus nathusii in 

Europa (n=307) aus HUTTERER et al. 2005 

2.1.2 Zwerg- und Mückenfledermaus (Pipistrellus pipistrellus und P. pygmaeus) 

Seit einigen Jahren ist bekannt, dass es sich bei der „Art“ Zwergfledermaus (Pipistrellus 

pipistrellus) um zwei Arten handelt, die vor allem durch die Ruffrequenz unterschieden wer-

den können. Neben der „alten“ Art Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) wird eine 

weitere Art die Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) unterschieden. Die Mückenfle-

dermaus zeigt ein sehr ähnliches Verhaltensrepertoire wie die Zwergfledermaus. 

Die Zwergfledermaus ist ein Kulturfolger und wird häufiger auch im Siedlungsbereich an-

getroffen. Die Art jagt fast überall, bevorzugt in und an Gehölzen, über Wasserflächen und 

unter Laternen.  Da diese beiden Arten meist strukturgebunden jagen, sind Strukturen wie 

Waldränder, Hecken, Knicks oder andere Grenzstrukturen im Jagdgebiet von Vorteil. Die 

Jagdgebiete liegen meist in einem Radius von 2 km um das Quartier (EICHSTÄDT & BASSUS 

1995, SIMON et al. 2003). Vorwiegende Nahrung der Zwergfledermaus sind Zweiflügler so-

wie weitere kleinere  Fluginsekten (ARNOLD et al. 2003). .  

Zwerg- und Mückenfledermäuse haben ihre Wochenstubenquartiere an der Außenseite von 

Gebäuden hinter Verkleidungen, Verschalungen, Zwischendächern, Hohlblockmauern und 

sonstigen kleinen Spalten (SIMON et al. 2003) sowie auch vereinzelt hinter Rinde von Bäu-

men. 

Das Winterquartier von Zwerg- und Mückenfledermäusen befindet sich meist in unterirdi-

schen Höhlen, Kellern oder Stollen. Es kommt zu Massenwinterquartieren.  
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In Europa sind die meisten Populationen der Zwergfledermaus ortstreu. Die Entfernungen 

zwischen Sommer- und Winterquartiere liegen normalerweise bei 10-20 km (HUTTERER et 

al. 2005).  

2.1.3 Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

Die Breitflügelfledermaus ist in Mitteleuropa weit verbreitet, aber nur in Norddeutschland, 

Dänemark und den Niederlanden häufig. Sie hat ihre Jagdhabitate meist im Offenland. Sie 

bestehen oft aus baumbestandenen Weiden, Gärten, Parks, Hecken und Waldränder 

(SCHMIDT 2000, SIMON et al. 2003). Auch jagen sie im Siedlungsbereich oft um Straßenla-

ternen (BAAGOE 2001, SIMON et al. 2003). Hinsichtlich  ihrer Nahrung stellen sich Breitflü-

gelfledermäuse auf die Verfügbarkeit ein. So erbeuten sie in den entsprechenden Flugzeiten 

insbesondere Dung-, Juni- und Maikäfer (HARBUSCH 2003), im Frühjahr vermehrt Zwei-

flügler sowie eine Vielzahl anderer Insekten (DIETZ et al. 2007).  Die Breitflügelfledermaus 

ist typischerweise gebäudebewohnend. Sie nutzt Spalten an und in Gebäuden für ihre Wo-

chenstuben z.B. versteckte und unzugängliche Mauerspalten, Holzverkleidungen, Dach-

überstände oder Zwischendächern (BAAGOE 2001, SIMON et al. 2003). Vorteilhaft sind struk-

turierte Quartiere, in denen die Tiere je nach Witterung ihren Aufenthaltsort wechseln kön-

nen, um dass jeweils für sie günstigste Mikroklima zu nutzen (BAAGOE 2001). Die Art ist 

ortstreu und zählt nicht zu den migrierenden Fledermausarten. Gelegentlich treten Ausbrei-

tungsflüge auf. Die Distanzen zwischen Sommer- und Winterquartieren liegen häufig unter 

40-50 km (BAGGOE 2001). 

2.1.4  Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 

Der  Große Abendsegler  ist  nach  dem  Großen  Mausohr  die  zweitgrößte  einheimische 

Fledermausart. Er kommt im ganzen Gebiet der Bundesrepublik Deutschland vor. Hierbei 

kommt es aber durch sein ausgeprägtes Wanderverhalten zu unterschiedlichen saisonalen 

Dichten (Petersen et al. 2004). Wochenstubenkolonien bestehen zum großen Teil in Nord-

deutschland (MV, BB und SH; LABES & KÖHLER 1987, SCHMIDT 1997, GLOZA et al. 2001).  

Der Große Abendsegler hat seine Jagdhabitate über dem Kronendach von Wäldern, auf ab-

gemähten Flächen, in Parks oder über Gewässern. Ihre Jagdgebiete können über 10 km vom 

Quartier entfernt sein (KRONWITTER 1988), sind meist aber in einem Umkreis von 6 km zu 

finden (SCHOBER & GRIMMBERGER 1998). Sie jagen Zweiflügler, Wanzen, Köcherfliegen, 

Käfer und Schmetterlinge.  Kleine bis mittelgroße Fluginsekten stellen die Hauptbeute dar 

(GEBHARD & BOGDANOWICZ 2004).  

Die Art ist typisch waldbewohnend, kommt aber auch im Siedlungsbereich vor. Häufig be-

zieht der Große Abendsegler als Sommerquartier alte Spechthöhlen, als Winterquartier wer-

den meistens dickwandige Baumhöhlen aufgesucht, jedoch auch in Spalten an Gebäuden 

und in Brücken sowie in Spalten in Höhlen. (DIETZ et al. 2007).   

Die Art ist sehr wanderfreudig. Im Spätsommer zieht diese Art in Europa häufig in Südwest-

Südost Richtung zu ihren Winterquartieren (Abbildung 3). Die Wanderungen erfolgen teil-

weise auch tagsüber. Die Wanderstrecken sind meist kürzer als 1000 km (ROER 1995, 
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GEBHARD & BOGDANOWICZ 2004). Die längste bekannte Distanz in Europa betrug 1546 km 

(HUTTERER et al. 2005). 
  

 

Abbildung 3: Dokumentierte Weitstreckenzugbewegungen von Nyctalus noctula in Eu-

ropa (n=667) aus: Bat Migrations in Europe (HUTTERER et al. 2005) 

 

2.1.5 Kleiner Abendsegler (Nyctalus leisleri) 

Der  Kleine Abendsegler  gehört zu  den mittelgroßen  einheimischen  Fledermausarten. Die 

Art ist typisch waldbewohnend. Das genaue Verbreitungsgebiet dieser Art ist noch unklar. 

BORKENHAGEN (1993) geht davon aus, dass Hamburg an der nördlichen Ausbreitungsgrenze 

dieser Art liegt.  

Als Jagdhabitate werden vor allem Wälder und deren Ränder aufgesucht. Er jagt über und 

unter den Baumkronen, auch über Waldwegen im schnellen Flug (DIETZ et al. 2007). Als 

Nahrung dienen meist Nachtfalter, aber auch Zweiflügler und Köcherfliegen (KANUCH et al. 

2005, SULLIVAN et al. 1993).  

Die Sommerquartiere sind meist Baumquartiere, wie Spechthöhlen, Fäulnishöhlen, überwu-

cherte Spalten nach Blitzschlag Ausfaulungen in Gabelungen oder Asthöhlen. Fledermaus-

kästen werden von dieser Art angenommen. Die Winterquartiere befinden sich meist in Bäu-

men, aber auch in und an Gebäuden (DIETZ et al. 2007). Der Kleine Abendsegler gehört zu 
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den wandernden Fledermausarten. Zwischen Winter- und Sommerquartier werden zum Teil 

weite Strecken zurückgelegt (>1000 km, z.B. OHLENDORF et al. 2000). Die meisten Wande-

rungen finden von NO nach SW statt (HUTTERER et al. 2005). 

2.1.6 Myotis-Arten (Myotis spec.) 

Während der Begehungen wurden vereinzelt Rufe der Myotis-Arten erfasst. Eine Bestim-

mung auf Artniveau ist bei dieser Gattung nicht immer möglich. 

2.2 Artenspektrum 

Im Untersuchungsgebiet wurden während der fünf durchgeführten Begehungen mit der 

Zwerg-, Mücken-, Rauhaut- und Breitflügelfledermaus sowie dem Großen und Kleinen 

Abendsegler sechs Fledermausarten beobachtet (Tabelle 1). Des Weiteren konnten verein-

zelt Rufe aus der Gruppe der Myotiden ermittelt werden. Von den vorkommenden Arten gilt 

die Rauhautfledermaus in Schleswig-Holstein als gefährdet, der Kleine Abendsegler als 

stark gefährdet. Außer der Mückenfledermaus, deren Erhaltungszustand als unbekannt an-

gegeben wird sowie dem Kleinen Abendsegler und Breitflügelfledermaus, deren Erhaltungs-

zustände als ungünstig angegeben werden, haben alle festgestellten Fledermausarten nach 

den aktuellen FFH-Berichtsdaten einen günstigen Erhaltungszustand in der atlantischen Re-

gion. 

Tabelle 1: Im Untersuchungsgebiet festgestellte Fledermausarten 
RL D = Rote Liste der Säugetiere Deutschlands (MEINIG et al. 2009); RL SH = Rote Liste der Säugetiere 

Schleswig-Holsteins (BORKENHAGEN 2014); 1 = vom Aussterben bedroht; 2 = stark gefährdet; 3 = gefährdet; 

V = Vorwarn liste; D = Daten defizitär, G = Gefährdung anzunehmen, Status unbekannt; - = nicht auf der 

Roten Liste geführt. Erhaltungszustand in der atlantischen Region, nach BFN, FFH-Berichtsdaten 2019: (FV) 

= günstig, (U1) = ungünstig - unzureichend, (U2) = ungünstig – schlecht, (xx) = unbekannt; J = Jagdhabitat; 

BR = Balzrevier, QV = Quartierverdacht. 

Art (Vorläufiges) 

Vorkommen  

Erh.zust. atlant. 

Region 

RL-SH RL-D 

Zwergflm. 

Pipistrellus pipistrellus 

J, BR, häufigste 

Art 

FV D * 

Mückenflm. 

Pipistrellus pygmaeus 

J, unregelmäßig XX D D 

Rauhautflm. 

Pipistrellus nathusii 

Vereinzelt FV 3 * 

Breitflügelflm. 

Eptesicus serotinus 

J, regelmäßig U1 V G 

Gr. Abendsegler 

Nyctalus noctula 

J, BR, regelmäßig FV * V 

Kl. Abendsegler 

Nyctalus leisleri 

Vereinzelt U1 2 D 

Myotide 

Myotis spec. 

Vereinzelt    
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2.3 Detektorbegehungen 

Ich verweise diesbezüglich auch auf die Abbildung 4 und Abbildung 5 im Anhang. 

Auf Grund des hohen Versiegelungsgrades des Gebietes wurde zunächst keine besonders 

hohe Artenvielfalt und auch keine besonders hohen Fledermausaktivitäten erwartet. Wäh-

rend der Begehungen des Gebietes zeigte sich jedoch ein anderes Bild. Die Zwergfledermaus 

(Pipistrellus pipistrellus) war während der Detektorbegehungen die mit Abstand häufigste 

Fledermausart im Untersuchungsgebiet. Großer Abendsegler und Breitflügelfledermaus ka-

men regelmäßig, jedoch mit geringeren Aktivitätsdichten im UG vor, die Mückenfledermaus 

nur unregelmäßig. Der Kleine Abendsegler sowie die Rauhautfledermaus wurden nur ver-

einzelt festgestellt.  Rufe aus der Gruppe der Myotiden wurden ebenfalls nur vereinzelt er-

fasst. Über den Parkplatzflächen wurden zum Teil erhöhte Jagdaktivitäten der Breitflügel-

fledermaus, des Großen Abendseglers und der beiden Pipistrellusarten Zwerg- und Mücken-

fledermaus festgestellt. In folgender Tabelle 2 findet die Bewertung der ermittelten Jagdha-

bitate statt.  

Tabelle 2: Bewertung der Jagdhabitate nach BREUER (1994) 

Jagdhabitat Jagende Arten Bedeutung 

JH 1 (gesamtes UG) Zwerg-, Mücken-, Breitflügelflm. 

sowie Gr. Abendsegler 

hoch 

 

Auf eine graphische Darstellung der ermittelten Jagdhabitate kann verzichtet werden. Auf-

grund der geringen Größe des Untersuchungsgebietes und der ermittelten Verteilung der 

Jagdaktivitäten muss von einer Nutzung des gesamten Untersuchungsgebietes als Jagdhabi-

tat durch die vier Arten Zwerg-, Mücken, Breitflügelfledermaus sowie durch den Großen 

Abendsegler ausgegangen werden. Dabei wurde das Gebiet am stärksten durch die Zwerg-

fledermaus, gefolgt von der Mückenfledermaus bejagt. Die Breitflügelfledermaus jagte ins-

besondere entlang der westlichen Randstrukturen des UG, der Große Abendsegler im freien 

Luftraum über den nördlich gelegenen Parkplatzflächen. Aufgrund der ermittelten Aktivi-

tätsdichten sowie dem Auftreten von vier jagenden Fledermausarten ist von einer hohen Be-

deutung für das UG als Jagdhabitat auszugehen. 

Insgesamt ist das Untersuchungsgebiet im Vergleich zu anderen untersuchten Gebieten in 

Schleswig Holstein als ein überdurchschnittlich arten- und individuenreicher Fleder-

mauslebensraum zu charakterisieren. Es konnten während der Begehungen im Spätsommer 

Sozialrufe der Zwerg- und Mückenfledermaus sowie des Großen Abendseglers in mehreren 

Bereichen verteilt über das UG geortet werden. Derartige Sozialrufe sind Hinweise für Balz-

reviere, in deren Nähe meist auch ein dazugehöriges Balzquartier. Potenzial für Balzquar-

tiere besteht insbesondere in dem alten Gebäude sowie in umliegenden älteren Bäumen. Hin-

weise für Balzquartiere anderer Fledermausarten im UG wurden nicht festgestellt. Untersu-

chungen auf schwärmende Tiere an den Gebäuden des UG und Beobachtungen zum Abflug 
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von Fledermäusen in den Abendstunden der Untersuchungsnächte haben keinerlei Hinweise 

auf das Vorhandensein von Wochenstubenquartieren erbracht. Direkte Ein- oder Ausflüge 

konnten nicht ermittelt werden. Während der letzten Detektorbegehungen konnten keine 

Hinweise für eine Winterquartiernutzung in Form von ausgiebigem Winterquartierschwär-

men ermittelt werden. Eine Begehung zur Winterquartiersuche erfolgte am 07.01.2020 

(siehe unten).  

Flugstraßen verbinden die unterschiedlichen Teillebensräume von Fledermauspopulationen 

miteinander. Vor allem strukturgebundene Fledermausarten fliegen zu diesem Zweck eng 

an linearen Landschaftselementen wie Knicks, Baumreihen, Waldrändern und Gewässer- 

ufern entlang. Im Laufe der Zeit bilden sich durch die regelmäßige Nutzung solcher Struk-

turen Traditionen heraus. Derartige traditionelle Flugrouten sind integrale Bestandteile des 

Gesamtlebensraumes und nur schwer ersetzbar. Hinweise auf Flugstraßen ergeben sich 

durch gerichtete Über- oder Durchflüge. Es wurden während der Begehungen keine Hin-

weise für bedeutende Flugstraßen im UG festgestellt.  

Wahrscheinlich spielt die Nähe zur Schwale und die als Windschutz dienenden hohen 

Bäume des Parkgeländes im Westen gepaart mit der Wärmeabstrahlung der versiegelten 

Flächen in den Abendstunden eine wesentliche Rolle für die doch relativ hohe Fledermaus-

aktivität auf diesem Gewerbegrundstück. Das (weitgehende) Fehlen von Arten der Gattung 

Myotis und Plecotus ist wahrscheinlich auf die ausgeprägte Beleuchtung der Flächen mit 

Weißlicht zurückzuführen. Diese üben zwar eine hohe Lockwirkung auf Insekten der 

Schwaleniederung aus, die dann von den weniger lichtscheuen oben genannten Arten erbeu-

tet werden. 

 

2.4 Winterquartiersuche 

Am 07.01.2020 erfolgte eine Begehung des Fabrikgebäudes sowie eine Untersuchung der 

Bäume auf dem Gelände auf eine Nutzung durch Fledermäuse als Winterquartier. Die Er-

gebnisse der Baumkontrollen sind in Tabelle 3 dargestellt. Bezüglich der Nummerierung der 

Bäume verweise ich auf Abbildung 1.   

Tabelle 3: Ergebnisse der Baumkontrollen (Fledermäuse)  

pWoQ = potenzielles Wochenstubenquartier; pTQ = potenzielles Tagesquartier; pWiQ = 

potenzielles Winterquartier; VN= altes Vogelnest. 

Baumnr. Befund Ergebnis 

1 Kein Befund. Kein Quartierpotenzial. 

2 pWoQ in Astloch in ca. 6m Höhe, pTQ in 

Astlöchern. Altes VN. 

pTQ und pWoQ. 

3 Kein Befund. Kein Quartierpotenzial. 

4 Altes VN. Kein Quartierpotenzial. 
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5 pTQ in kleinen Spalten. pTQ. 

6 Kein Befund. Kein Quartierpotenzial. 

7 Kein Befund. Kein Quartierpotenzial. 

8 Kein Befund. Kein Quartierpotenzial. 

9 Kein Befund. Kein Quartierpotenzial. 

10 Altes VN. Kein Quartierpotenzial. 

11 Kein Befund. Kein Quartierpotenzial. 

12 pTQ in kl. Ast- und Stammhöhlen. pTQ. 

13 Kein Befund. Kein Quartierpotenzial. 

14 Kein Befund. Kein Quartierpotenzial. 

15 Kein Befund. Kein Quartierpotenzial. 

16 Kein Befund. Kein Quartierpotenzial. 

17 Kein Befund. Kein Quartierpotenzial. 

18 Kein Befund. Kein Quartierpotenzial. 

19 Kein Befund. Kein Quartierpotenzial. 

20 pWiQ in zwei Stammhöhlen. pWiQ ohne aktuellen Besatz. 

21 Kein Befund. Kein Quartierpotenzial. 

22 Kein Befund. Kein Quartierpotenzial. 

23 Kein Befund. Kein Quartierpotenzial. 

24 Kein Befund. Kein Quartierpotenzial. 

25 Kein Befund. Kein Quartierpotenzial. 

26 Kein Befund. Kein Quartierpotenzial. 

In Baumnr. 20 besteht in zwei Stammhöhlen Potenzial für Fledermauswinterquartiere. 

Baumnr. 2 besitzt Potenzial für Wochenstubenquartiere (an diesem Baum wurde jedoch 

während der Detektorbegehungen kein größeres Quartier festgestellt). In den Bäumen 2, 12 

und 15 bestehen des Weiteren Potenziale für Tagesquartiere einzelner Fledermausindivi-

duen.   

Das alte Fabrikgebäude wurde von innen und außen begangen. Auch wenn aktuell kein Fle-

dermausbesatz in Form von Winterquartieren während der Begehung ermittelt werden 

konnte so besteht insbesondere aufgrund der klimatischen Verhältnisse im Erdgeschoss Po-

tenzial für Fledermauswinterquartiere. Hinweise für einen zurückliegenden Fledermausbe-

satz in Form von Kot-, Urin- oder Fraßspuren ergaben sich nicht. 
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2.5 Teillebensräume 

Die Bewertung der Fledermaus-Teillebensräume erfolgt in Anlehnung an Brinkmann 

(1998) in zwei Bewertungsschritten auf der Grundlage einer fünfstufigen Bewertungsskala 

(siehe Anhang: Tabelle 5). 

 Die Definition der Skalenabschnitte erfolgt über Schwellenwerte. Die in der Tabelle darge-

stellten Kriterien der Bewertungsmatrix führen zu einer ersten Einstufung der Bedeutung 

von Fledermauslebensräumen (1. Bewertungsschritt). Nach einer weiteren fachlichen Über-

prüfung durch den Gutachter (2. Bewertungsschritt) kann es zu einer Auf- oder Abwertung 

der ermittelten Bedeutungsstufe kommen, insbesondere dann, wenn nur eines der Bewer-

tungskriterien zur Einstufung in die jeweilige Wertekategorie führen sollte. Eine Abwei-

chung von der im ersten Bewertungsschritt ermittelten Bedeutung wird stets textlich begrün-

det. Kriterien für eine Wertänderung sind z.B. Vorbelastungen, der Erhaltungszustand und 

das Entwicklungspotenzial eines Gebietes, die räumliche Nähe zu wertvollen Flächen (Bio-

topverbundsaspekt) oder auch die Zusammensetzung (Vollständigkeit) der lokalen Fleder-

mausgemeinschaft. Bezugsgröße für die Gefährdungseinstufung ist die Rote Liste der Säu-

getiere Schleswig-Holsteins (BORKENHAGEN 2014). In Tabelle 4 erfolgt die Bewertung der 

Teillebensräume im Untersuchungsgebiet. 

Das gesamte Untersuchungsgebiet muss aufgrund der geringen Größe als ein Teillebens-

raum betrachtet werden. Es handelt sich hierbei um einen Teillebensraum mit einer hohen 

Bedeutung aufgrund des Bestehens des Jagdhabitates 1, welches aufgrund seiner hohen Be-

deutung und dem Vorkommen von vier jagenden Fledermausarten eine hohe Bedeutung be-

sitzt. Auf eine Abbildung des ermittelten Teillebensraumes kann verzichtet werden. 
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Tabelle 4: Bewertung des Untersuchungsgebietes 

Teillebens-

raum 

 

Wertgebende Krite-

rien 

1. Bewertungs-

schritt 

2. Bewertungs-

schritt 

Wertstufe 

TL 1 − Bedeutende 

Jagdgebiete von 

mindestens zwei 

Fledermausarten 

 

− Jagdgebiete von 

mindestens vier 

Arten 

III: Hohe Be-

deutung  

Keine Auf-  

oder Abwertung 

III: Hohe Be-

deutung 

 

3 Beschreibung des Vorhabens 

Das Gelände mit Famila-Markt und altem Fabrikgebäude soll überplant werden. Das Fab-

rikgebäude steht seit Längerem leer. Die Gebäude sollen abgerissen und Bäume gefällt 

werden.  

3.1 Wirkungen auf Fledermäuse 

Es wurden durch die Untersuchung keine Winter- oder Sommerquartiere in den Gebäuden 

oder Bäumen, bedeutende Flugstraßen im näheren Umfeld festgestellt. Balzquartiere oder 

Tagesquartiere einzelner Fledermausindividuen können im Fabrikgebäude sowie in den 

Bäumen mit Fledermausquartierpotenzial bestehen. Das ermittelte Jagdhabitat besitzt eine 

hohe Bedeutung. Dies wird jedoch nicht durch die Habitatstruktur des Untersuchungsge-

bietes selbst, sondern insbesondere durch die Nähe zur Schwale und die als Windschutz 

dienenden hohen Bäume des Parkgeländes im Westen gepaart mit der Wärmeabstrahlung 

der versiegelten Flächen in den Abendstunden verursacht. Durch die ausgeprägte Beleuch-

tung der Flächen mit Weißlicht entsteht eine hohe Lockwirkung auf Insekten der Schwale-

niederung, die dann von den weniger lichtscheuen oben genannten Arten erbeutet werden. 

Bei Abriss der Gebäude und Wegfall der Beleuchtung ist somit davon auszugehen, dass die 

Lockwirkung auf die Insekten aufgehoben wird und das Jagdhabitat sich wieder auf die 

Bereiche der Schwale und das Parkgelände verschiebt. Dies würde auch den lichtscheuen 

Fledermausarten (z.B. die Myotisarten) zu Gute kommen. Um eine erneute vermehrte An-

lockung der Insekten durch Lichtimmissionen zu verhindern, muss für den Neubau im Un-

tersuchungsgebiet ein fledermausfreundliches Lichtkonzept erstellt und angewendet wer-

den. Dann wäre durch das Vorhaben mit keinem Verlust von Fledermausquartieren, bedeu-

tenden Jagdhabitaten oder bedeutenden Flugstraßen auszugehen.   
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3.2 Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

- Abriss des Fabrikgebäudes und Fällung der Bäume mit Fledermausquartierpotenzial 

außerhalb der Fledermaussommerquartierzeit (somit 01.12. bis 28.02.).  

- Bei bestehendem Fledermauswinterquartierpotenzial im Erdgeschoss des Fabrikge-

bäudes sowie in Baumnr. 20 muss zur Vermeidung von Tötungen oder Verletzungen 

von Fledermäusen vor dessen Abriss/Fällung eine erneute Kontrolle auf aktuellen 

Fledermausbesatz durchgeführt werden. 

- Durchführung eines fledermausfreundlichen Lichtkonzepts (Vermeidung von 

Lichtimmissionen, Anwendung fledermausfreundlicher Lichtquellen etc.) bei Neu-

bebauung der Fläche. Die Lampen im Außenbereich sollten so tief, wie möglich in-

stalliert werden und generell nicht in Richtung Fledermaushabitat abstrahlen. Dazu 

können individuell geformte Abschirmbleche an die Lampenkörper angebracht wer-

den. Die Beleuchtung im Außenbereich sollte mit Natriumdampfhochdrucklampen 

oder LED vorgenommen werden, um die Lockwirkung auf Insekten zu verringern. 

- Ortsnahe Anbringung von mindestens vier Fledermauskästen zum Ausgleich der 

möglichen Balzquartiere von Pipistrellusarten (z.B. 2x Fledermaushöhle 2FN sowie 

2x Fledermausflachkasten 1FF der Firma Schwegler (www.schwegler-natur.de) oder 

2x Fledermaushöhle FLH12 und 2x Fledermausspaltenkasten FSPK der Firma Has-

selfeldt (www.nistkasten-hasselfeldt.de). Die Anbringung sollte ortsnah, z.B. im an-

grenzenden Park an Bäumen, erfolgen. 

4 Artenschutzrechtliche Stellungnahme 

In diesem Kapitel werden die möglichen vorhabensbedingten Beeinträchtigungen der arten-

schutzrechtlich relevanten Arten aus artenschutzrechtlicher Sicht beurteilt, in dem das mög-

liche Eintreten der in § 44 (1) BNatSchG formulierten Zugriffsverbote geprüft wird. 

Im Abschnitt 3 des Bundesnaturschutzgesetzes vom 01.03.2010 sind die Bestimmungen zum 

Schutz und zur Pflege wild lebender Tier- und Pflanzenarten festgelegt. Neben dem allge-

meinen Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen (§ 39) werden im § 44 strengere Regeln 

zum Schutz besonders und streng geschützter Arten genannt.  

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten (Zugriffsverbote) 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu be-

schädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-

rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten er-

heblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhal-

tungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Ar-

ten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

http://www.schwegler-natur.de/
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4.wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus 

der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

Sofern die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflan-

zungs- oder Ruhestätte oder der Standorte wild lebender Pflanzen im räumlichen Zusam-

menhang weiterhin erfüllt werden kann, führt dies zu einer Teilfreistellung von den Verbo-

ten des § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BNatSchG. Ein Verstoß gegen das Verbot liegt nicht vor, 

wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. In so einem 

Fall würde entsprechend auch keine artenschutzrechtliche Ausnahme nach § 45 BNatSchG 

erforderlich.  

Von Bedeutung ist, dass die Funktion der Lebensstätte für die Populationen der betroffenen 

Arten kontinuierlich erhalten bleibt. Kann dies bestätigt werden oder durch Vermeidungs-

maßnahmen oder vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen erreicht werden, ist keine Ausnah-

megenehmigung erforderlich. Geht die Funktion der Lebensstätte dauerhaft verloren oder 

wird sie zeitlich begrenzt derart unterbrochen, dass dies für die Populationen der relevanten 

Arten nicht tolerabel ist, ist von einem Verbotstatbestand auszugehen. Kann die Lebensstätte 

als solche ihre Funktion bei einer Beschädigung weiter erfüllen, weil nur ein kleiner, uner-

heblicher Teil einer großräumigen Lebensstätte verloren geht ohne dass dieses eine erkenn-

bare Auswirkung auf die ökologische Funktion bzw. auf die Population haben wird, ist keine 

Ausnahmegenehmigung erforderlich.  

 

4.1 Prüfung des Eintretens der Verbote nach § 44 BNatSchG 

Zu berücksichtigende Tötungen oder Verletzungen  

Im Falle der Durchführung des Vorhabens bei aktuellem Besatz der Gebäude oder Bäume 

durch Fledermäuse kann es zu Tötungen oder Verletzungen von Individuen dieser Arten 

kommen. Das Bauvorhaben darf somit nur dann erfolgen, wenn ein aktueller Besatz auszu-

schließen ist. Dies trifft für das Fabrikgebäude und die Bäume mit Fledermausquartierpo-

tenzial zur Fledermauswinterquartierzeit (01.12. bis 28.03.) zu, wenn das Erdgeschoss des 

Fabrikgebäudes sowie Baumnr. 20 vor Abriss/Fällung auf einen aktuellen Fledermausbesatz 

mit negativem Befund untersucht werden. Eine Nutzung des Famila-Gebäudes als Fleder-

mausquartier wurde durch die Untersuchungen ausgeschlossen.  

Zu berücksichtigende Störungen 

Zu vorhabensbedingten Störungen im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 2 kommt es durch das Vor-

haben nicht.  

Zu berücksichtigende Lebensstätten von Fledermäusen  

Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Fledermäusen sind ihre Quartiere. Die potenziellen 

Tagesquartiere von Spalten bewohnenden Arten gelten nach der derzeitigen Diskussion 
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nicht als zentrale Lebensstätten und damit nicht als Fortpflanzungs- und Ruhestätten im 

Sinne des § 44 BNatSchG, denn sie sind i.d.R. so weit verbreitet, dass praktisch immer aus-

gewichen werden kann. Jagdgebiete gehören nicht zu den in § 44 aufgeführten Lebensstät-

ten, jedoch können sie für die Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungsstät-

ten Bedeutung erlangen. Das trifft dann zu, wenn es sich um besonders herausragende und 

für das Vorkommen wichtige limitierende Nahrungsräume handelt. Derartige Lebensräume 

sind jedoch durch das Vorhaben nicht betroffen. Fledermausquartiere konnten durch die vor-

liegende Untersuchung nicht ermittelt werden. Der anzunehmende Verlust von Balzquartie-

ren der Pipistrellusarten kann durch die ortsnahe Anbringung von mindestens vier Fleder-

mauskästen aus gutachterlicher Sicht ausreichend kompensiert werden.    

Artenschutzrechtliche Prüfung 

Die zutreffenden Sachverhalte werden dem Wortlaut des § 44 (1) BNatSchG stichwortartig 

gegenübergestellt. 

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten (Zugriffsverbote) 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu be-

schädigen oder zu zerstören, 

a. Ein Eintreten dieses Verbotes tritt nicht ein, wenn der Abriss des Fabrikgebäudes 

und die Fällung der Bäume mit Fledermausquartierpotenzial in der Fledermauswin-

terquartierzeit (01.12. bis 28.02.) erfolgen. Vor Abriss/Fällung müsste jedoch das 

Fabrikgebäude sowie Baumnr. 20 auf einen aktuellen Fledermausbesatz hin kon-

trolliert werden. 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-

rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten er-

heblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhal-

tungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

b. Dieses Verbot tritt nicht ein. 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Ar-

ten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

c. Dieses Verbot tritt nicht ein, wenn die genannten Ausgleichs- und Vermeidungs-

maßnahmen durchgeführt werden. 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

d. hier nicht betrachtet.  

Somit kommt es durch das Vorhaben bei Einhaltung oben genannter Ausgleichs- und Ver-

meidungsmaßnahmen aus gutachterlicher Sicht nicht zu einem Eintreten eines Verbotstat-

bestandes nach § 44 BNatSchG.  



Fledermausuntersuchung B-Plan 165, Neumünster 2019; S. 19 von 25 

Dipl.-Biol. Björn Leupolt, Dorfstr. 96, 24598 Heidmühlen, Tel.: 015120635595, e-mail: b.leupolt@fledermaus-gutachten.de 

 

Folglich ist zur Durchführung des Vorhabens eine Ausnahmegenehmigung nach § 45 

BNatSchG nicht erforderlich.  

 

Dipl.-Biol. Björn Leupolt 
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6 Anhang 

Abbildung 4: Ortungen der Zwergflm. während der Detektorbegehungen in 2019
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 Abbildung 5: Ortungen (ohne Zwergflm.) während der Detektorbegehungen in 2019 
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Tabelle 5: Rahmen für die Bewertung von Fledermauslebensräumen nach BRINKMANN (1998) 

Wertstufe Definition der Skalenabschnitte 

V 

Sehr hohe Be-

deutung 

− Quartiere (Wochenstuben) von stark gefährdeten und vom Aussterben bedrohten Fledermausar-

ten (RL 2 und RL 1) sowie solchen des Anhangs II FFH-Richtlinie oder  

− Große Quartiere (Wochenstuben) von gefährdeten Fledermausarten (RL 3 und RL G) oder 

− Lebensräume mit Quartieren (Wochenstuben) von mindestens 4 Fledermausarten oder 

− Bedeutende Flugstraßen von stark gefährdeten und vom Aussterben bedrohten Fledermausarten 

(RL 2 und RL 1) sowie solchen des Anhangs II FFH-Richtlinie oder  

− Bedeutende Jagdgebiete von stark gefährdeten und vom Aussterben bedrohten Fledermausarten 

(RL 2 und RL 1) sowie solchen des Anhangs II FFH-Richtlinie oder 

− Bedeutende Flugstraßen von mindestens 4 Fledermausarten  

IV 

Hohe Bedeutung 

− Quartiere (Wochenstuben) von gefährdeten Fledermausarten (RL 3 und RL G) oder  

− Große Quartiere (Wochenstuben) von ungefährdeten Fledermausarten (auch RL D  

und V) oder 

− Lebensräume mit Quartieren (Wochenstuben) von mindestens 2 Fledermausarten oder 

− Lebensräume mit einer hohen Anzahl von Balzrevieren der Rauhautfledermaus oder 

− Lebensräume mit einer hohen Anzahl von Balzrevieren von mindestens zwei Pipistrellus-Arten 

oder 

− Alle Flugstraßen von stark gefährdeten und vom Aussterben bedrohten Fledermausarten (RL 2 

und RL 1) sowie solchen des Anhangs II FFH-Richtlinie oder  

− Flugstraßen von Myotis-Arten (Ausnahme Wasserfledermaus Myotis daubentoni) 

− Alle bedeutenden Flugstraßen (> 5 Individuen) oder 

− Bedeutende Jagdgebiete einer gefährdeten Fledermausart (RL 3 und RL G) oder  

− Bedeutende Jagdgebiete von mindestens 2 Fledermausarten oder 

− Jagdgebiete von mindestens 4 Arten 

III 

Mittlere Bedeu-

tung 

− Alle Quartiere (Wochenstuben, Balzquartiere etc.), die nicht in die Kategorien V oder IV fallen oder 

− alle Flugstraßen, die nicht in die Kategorien V oder IV fallen oder 

− Bedeutende Jagdgebiete einer ungefährdeten Fledermausart (auch RL D und V) oder 

− Unbedeutende Jagdgebiete von mindestens zwei Fledermausarten oder 

− Auftreten von mindestens 4 Fledermausarten 

II 

Mäßige Bedeu-

tung 

− Funktionsräume mit Vorkommen von Fledermäusen, die nicht in die Kategorien V-III fallen 

I 

Geringe Bedeu-

tung 

− Gebiete ohne Vorkommen von Fledermäusen  

Fledermausfeindlich • Gebiete mit negativen Auswirkungen auf Fledermäuse 

 


